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I. Informationen zur Umsetzung der Corona-Teststrategie an den Schulen in 
Baden-Württemberg  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  
 
nachdem wir nun vom Land Baden-Württemberg dieses Schreiben erhalten haben, sind wir leider 
gezwungen Sie erneut zur Teststrategie zu informieren und um Ihre Einwilligung zu bitten.  
 
Der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Schülerinnen und Schüler 
größte Bedeutung. Der Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den Lernerfolg noch auf die 
notwendigen Sozialkontakte durch einen Fernunterricht hinreichend zu ersetzen. Er soll deshalb weiterhin 
gewährleistet und gesichert werden, soweit es das Pandemiegeschehen zulässt.  
Ziel der Landesregierung ist es, mit einer Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die 
Verbreitung des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern.  
 
Mit der zweiten Kalenderwoche nach den Osterferien, also ab dem 19. April 2021, soll in Stadt- und 
Landkreisen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen eine indirekte Testpflicht eingeführt werden: Ein 
negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht an öffentlichen 
Schulen.  
An unserer Schule werden die Testungen ab dem 19.04.2021 jeweils montags und mittwochs  
durchgeführt. 
Damit werden eine Unterbrechung der Infektionsketten sowie ein sicherer Schulbetrieb für die 
Schülerinnen und Schüler, das Personal sowie auch für Sie als Familien möglich. Aus diesen Gründen ist eine 
hohe Beteiligung an den Testangeboten wichtig und wir bitten Sie herzlich darum, mit Ihrer Einwilligung zur 
Selbsttestung die Teststrategie an der Schule zu unterstützen.  
Wir wissen um die etwaigen Sorgen und Ängste von Schülern und deren Eltern bei positiver Testung. Wir 
versichern Ihnen behutsam und sensibel damit umzugehen. Auch die Schulsozialarbeit macht bei Bedarf 
das Angebot, im Klassenverband und im Einzelgespräch dieses Thema aufzugreifen und aufzuklären, um 
eine angstfreie Atmosphäre schaffen. 
 
Die Einwilligungserklärungen sind online über die E-Mail: coronatestung@realschule-schriesheim.de bis 
Freitag  16.04.2021, 11:00 Uhr abzugeben. Andernfalls geben Sie bitte den unterschriebenen Ausdruck 
ihrem Kind in die Schule mit. Ohne Einwilligungserklärung und somit ohne Testung ist aktuell kein 
Schulbesuch möglich. (siehe Anlagen) 
 
Für die Schülerinnen und Schüler stehen sogenannte „Nasaltests“ zur Verfügung. Die Schülerin bzw. der 
Schüler führt an sich selbst einen Abstrich aus dem vorderen Nasenraum (ca. 2 cm) durch. Die 
Probeentnahme ist dadurch sicher, schmerzfrei und bequem auch von jüngeren Kindern selbstständig 
durchzuführen.  
 
Ausführlichere Auskünfte erhalten Sie in der beigelegten Information des Kultusministeriums. (siehe 
Anlagen) 
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II. Informationen zum Schulbetrieb im Wechselunterricht an der Kurpfalz-
Realschule Schriesheim 

 
Unser Ziel ist es, das jeder Schüler der Kurpfalz-Realschule in jeder Woche in der Schule ist. 

1. Ablauf des Wechselunterrichts ab 19.04.2021: 

 Jede Klasse wird durch den Klassenlehrer in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) eingeteilt.  

 Gruppe A hat in der „A-Woche“ 2 Tage (Mo – Di) Unterricht. Gruppe B ist dann 3 Tage (Mi - Fr) 
anwesend. In der darauffolgenden „B-Woche“ ist dann Gruppe B 2 Tage (Mo-Di) im Unterricht und 
die Gruppe A drei Tage (Mi -  Fr) anwesend.  

 Die Information ob gerade eine „A-Woche“ oder „B-Woche“ ist, findet man auf der Startseite der 
Homepage oder auf Seite 7 – 10 im Schuljahresplaner. 

 Am 19.04.2021 starten wir mit einer A-Woche. 

 Mo Di  Mi Do  Fr 

A Woche 
19.04.- 
23.04. 

Gruppe A Gruppe B 

B-Woche 
26.04.- 
30.04. 

Gruppe B Gruppe A 

A Woche 
………. 

Gruppe A Gruppe B 

 

2. Die Schülergruppe in Präsenz hat Unterricht laut Stundenplan. Lediglich Sport in den Randstunden 

entfällt. Evtl. Stundenplanveränderungen werden durch den Klassenlehrer kommuniziert. 

3. Die Schülergruppe im Fernunterricht/Homeschooling ist verpflichtet die vom jeweiligen Fachlehrer 

bereitgestellt Aufgaben zu bearbeiten. 

 Eine Videozuschaltung in den Präsenzunterricht ist nicht möglich. 

 Rückmeldungen und Fragen zu den bearbeiteten Aufgaben gibt es in der Regel in der Folgewoche in 

der Präsenz. 

 Videokonferenzen/Videounterricht bzw. Chats sind für das Homeschooling während des 

Wechselunterrichts/Hybridphase nicht vorgesehen, da die Lehrer im Präsenzunterricht arbeiten. 

4. Schüler, die durch die Eltern von der Präsenzpflicht befreit sind, können in Teams nachlesen, welche 

Themen bearbeitet wurden und welche Aufgaben zu bearbeiten sind. Zum Schreiben von 

Klassenarbeiten ist ihre Anwesenheit in der Schule erforderlich. (weiter siehe 3.) 

5. Es findet keine separate Notbetreuung statt. Schüler von Klasse 5 – 7 die eine Berechtigung zur 

Notbetreuung haben, sind über die komplette Woche in ihrer jeweiligen Klasse. 

Abschließend möchten wir noch einmal hervorheben, dass bei allen unseren schulischen Entscheidung die 
Gesunderhaltung aller, an unserem Schulleben Beteiligten, mit Blick auf das aktuelle Pandemiegeschehen 
oberste Priorität hat. Ebenso ist es für uns aber genauso wichtig allen unseren Schülerinnen und Schülern 
schnellstmögliche, verantwortbare Rückkehr in den Präsenzunterricht an der Schule (wie oben geplant) zu 
ermöglichen und ihnen damit eine nachhaltige Struktur und Planungssicherheit für die nächsten Wochen in 
Aussicht zu stellen.  
Für die mit diesem Spagat verbundenen Entscheidungen bitten wir Sie um Ihr Vertrauen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Carse und Daniel Schmitt 
 
Anlagen 
Anlage 1: Informationen zur Umsetzung der Teststrategie an den Schulen in Baden-Württemberg für  
   Personensorgeberechtigte minderjähriger Schülerinnen und Schüler 
Anlage 2: Information zur Corona-Selbsttestung und datenschutzrechtliche Hinweise 
Anlage 3: Einwilligungserklärung (unbedingt unterschrieben mitbringen) 


